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RS Vwgh 1992/1/21 90/08/0032
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.01.1992

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §68 Abs1;

AVG §68 Abs7;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 0620/78 E 5. September 1980 RS 1

Stammrechtssatz

Dem ausdrücklichen Begehren auf Abänderung eines der Berufung nicht oder nicht mehr unterliegenden Bescheides

stehen Ansuchen gleich, die eine erneute sachliche Behandlung einer bereits rechtskräftig entschiedenen Sache

bezwecken.

Schlagworte

Zurückweisung wegen entschiedener SacheRechtskraft Umfang der Rechtskraftwirkung Allgemein Bindung der

Behörde
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